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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 22 auf:

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 

u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Staatliche Finanzierung der Jugendhilfekosten für unbegleitete junge 

Flüchtlinge auch nach Erreichen der Volljährigkeit sicherstellen (Drs. 17/10665) 

Ich eröffne die Aussprache und stelle nochmal fest, dass die Fraktionen eine Redezeit 

von 24 Minuten vereinbart haben. Kollegin Claudia Stamm kann zwei Minuten spre

chen. – Erste Rednerin ist die Kollegin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Wir fordern Sie mit diesem Antrag auf, die staatliche Kostenübernahme 

für die jeweils erforderlichen Jugendhilfemaßnahmen bei jungen Flüchtlingen auch 

nach Erreichung der Volljährigkeit sicherzustellen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Leider weigert sich der Freistaat immer noch, seine gesetzliche Verpflichtung zur voll

ständigen Erstattung der Jugendhilfekosten für junge Flüchtlinge anzuerkennen. Auch 

nach dem von Ihnen jetzt vorgelegten Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung der Sozialgesetze sollen junge Volljährige explizit von der Kostenerstat

tung ausgenommen werden. Das ist ärgerlich, das ist ein Skandal. Nach § 89d des 

Sozialgesetzbuches VIII sind die Länder verpflichtet, den örtlichen Trägern der Ju

gendhilfe die Kosten für junge Flüchtlinge vollständig zu erstatten. Dieser gesetzliche 

Erstattungsanspruch ist an keine Altersbegrenzung gebunden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, junge Flüchtlinge dürfen nicht mit Vollendung des 

18. Lebensjahrs automatisch aus der Jugendhilfe ausgesteuert werden. Das Jugend

hilferecht sieht unter § 41 SGB VIII vor, dass die Hilfe für die Persönlichkeitsentwick

lung zur eigenständigen Lebensführung auch bei jungen Volljährigen gewährt werden 

kann, solange eine Hilfe notwendig ist, wenn es sein muss, bis zum 21. Lebensjahr. 
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Die Entscheidung über die Fortsetzung der Jugendhilfe haben die Jugendämter allein 

aufgrund von fachlichpädagogischen Kriterien zu treffen. Mit Ihrer Weigerung, die 

Kosten zu erstatten, negieren Sie den Hilfeanspruch, der gesetzlich vorgeschrieben 

ist, und wollen faktisch ein Zweiklassenrecht für junge Menschen in der Kinder und 

Jugendhilfe etablieren. Das haben auch die kommunalen Spitzenverbände in ihrer 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Staatsregierung deutlich gesagt. Der drohende 

massenhafte Abbruch von gerade begonnenen Hilfemaßnahmen wird in vielen Fällen 

die Integration von jungen Flüchtlingen gefährden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Der Freistaat darf die Kommunen mit dieser Aufgabe nicht alleine lassen. Zwar gab es 

jetzt einen Kompromiss mit den Kommunen über die Kostenerstattung. Doch dieser 

Kompromiss ist zeitlich bis 2018 befristet. Zudem ist er eine freiwillige Leistung in 

Form einer Verwaltungsvereinbarung. Das ist unzureichend und unfair. Der Freistaat 

beteiligt sich auch lediglich in Form von Pauschalen und nicht in Höhe der realen Kos

ten an den Maßnahmen. Den staatlichen Förderbetrag wollen Sie auf 112 Millionen für 

einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren begrenzen. Dabei betragen die realen Kosten, 

die die Bezirke errechnet haben, allein schon in einem Jahr 140 Millionen. Sie tragen 

mit diesem Kompromiss, den die Kommunen akzeptiert haben, um überhaupt etwas 

zu bekommen, nicht einmal die Hälfte der Kosten, die angefallen sind.

Integration erfordert ordnungsgemäße Jugendhilfemaßnahmen und nicht einen er

zwungenen Abbruch ab dem 18. Geburtstag. Wir halten eine Pauschalisierung der 

Kosten, nach der lediglich ein Betrag von 40 Euro pro Tag oder ein noch geringerer 

Betrag angedacht ist, nicht für sachgerecht, um die Maßnahmen abschließen und Ver

wahrlosung verhindern zu können. Wir wollen eine sachgerechte Erstattung der erfor

derlichen Kosten, und wir wollen auch, dass die Kostenerstattung sachgemäß durch

geführt wird. Integration kann zwar teuer sein, noch teurer ist aber keine Integration.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Über die Erstattung der Kosten gab es eine intensive Auseinandersetzung zwischen 

den kommunalen Spitzenverbänden und der Staatsregierung. Bis jetzt gab es von 

Ihnen lediglich ein Angebot, das nach unserer Meinung den derzeit geltenden Sozial

gesetzen widerspricht. Wir bitten Sie daher, unserem Antrag zuzustimmen und die je

weils erforderlichen Jugendhilfemaßnahmen zu erstatten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächste Rednerin ist die Kolle

gin Kaniber.

Michaela Kaniber (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! Das Thema Jugendhilfekosten steht bei uns immer wieder auf der Agenda. Ich 

bedaure es sehr, dass es mir nicht gelungen ist, uns im Ausschuss mit unseren Argu

menten glaubwürdig darzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir halten daran 

fest, dass Ihre Forderung, sämtliche Kosten für Jugendhilfemaßnahmen auch für 

junge volljährige Flüchtlinge bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres zu erstatten, von 

uns auf keinen Fall übernommen werden kann. Wir halten die bis dato praktizierte Re

gelung, Jugendhilfemaßnahmen für junge Volljährige durch den Freistaat zu refinan

zieren, für den richtigeren Weg.

Warum? – Das ist eigentlich ganz einfach. Erstens ist Jugendhilfe nach wie vor eine 

kommunale Aufgabe. Zweitens hat sie einen wichtigen Steuerungseffekt. Die Maßnah

me trägt natürlich dazu bei, möglichst alle volljährigen Asylbewerber auf der Grundla

ge des Asylbewerberleistungsgesetzes gleich zu behandeln. Nach unserer Auffassung 

sollen die Jugendämter auch in Zukunft möglichst restriktiv bei der Hilfegewährung für 

junge Volljährige verfahren.

Warum sollen sie so verfahren? – Junge Volljährige sind nun einmal keine Kinder oder 

Jugendlichen mehr, sondern junge Erwachsene, und daher sollten sie vorrangig über 

andere Instrumente bedient und unterstützt werden.
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(Beifall bei der CSU – Christine Kamm (GRÜNE): Mit welchen?)

Solche Instrumente sind uns ausreichend zur Hand gegeben. Wir reden einmal von 

der Arbeitsmarktförderung unserer Wirtschaft. Die gesundheitliche Versorgung ist 

selbstverständlich. Wichtige Instrumente sind auch die Sprachförderung und vor allem 

die Wohnraumbeschaffung. Wir, die CSU, sind der Überzeugung, dass Jugendhilfe 

nicht zum Ausfallbürgen für diese Leistung werden darf, sondern dass sich die Ju

gendhilfe primär auf die Versorgung der Minderjährigen zu konzentrieren hat.

Die Realität zeigt uns bedauerlicherweise auch sehr deutlich, dass junge Volljährige 

nur deshalb in der Jugendhilfe verharren, weil es gerade in städtischen Räumen kei

nen Wohnraum für eine Verselbstständigung gibt. Wir setzen auf das Miteinander der 

genannten Akteure, nämlich Schule, Wirtschaft und Sprachförderung. Vor allem sollen 

die Flüchtlinge einen tollen Ausbildungsplatz bekommen. Das ist der Weg, den wir uns 

für diese jungen Menschen wünschen. Es gilt die Prämisse, diese jungen Leute für ein 

eigenständiges Leben fit zu machen, damit sie aus eigener Kraft ihren Lebensunter

halt bestreiten können. Nur so kann Integration gelingen. Genau das ist der richtige 

Ansatz und nicht der, wie es die Herrschaften der GRÜNEN gerne hätten, nämlich 

junge Volljährige pauschal bis zum 21. Lebensjahr über die Jugendhilfe zu alimentie

ren.

Deshalb stehen wir dazu, dass junge Volljährige auch in Zukunft grundsätzlich so 

schnell wie möglich den Weg aus der Jugendhilfe finden sollen, um ein selbstbestimm

tes und selbstbewusstes Leben führen zu können. Wir zeigen den jungen Menschen 

auf, dass wir sie als Erwachsene ernst nehmen, dass sie bei uns Rechte, aber auch 

Pflichten haben. Das, was Sie fordern, ist keine bedarfsgerechte Jugendhilfe. Ihnen, 

liebe GRÜNE, geht es nur darum, noch mehr Geld freizugeben und Jugendhilfe nach 

dem Gießkannenprinzip für alle möglich zu machen, egal ob sie die Jugendlichen 

brauchen oder nicht.
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Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir, die CSUFraktion, 

haben es natürlich genauso beobachtet und gesehen, dass es bei der Massenmigrati

on im Jahr 2015 eine Vielzahl junger Menschen gab, die diese Unterstützung dringend 

gebraucht haben. Ebenso ist uns bewusst, dass es dabei zu enormen Ausgaben ge

kommen ist. Genau aus diesem Grund hat am 1. Dezember 2016 ein Spitzengespräch 

stattgefunden. Dabei wurde ein für uns vorerst gutes Ergebnis erzielt. Der Freistaat 

beteiligt sich eben an den Kosten in den Jahren 2017 und 2018 und wird dafür eine 

Pauschale in Höhe von 112 Millionen Euro übernehmen.

(Christine Kamm (GRÜNE): Das ist höchstens die Hälfte der anfallenden Kosten!)

In den Jahren 2017 und 2018 wird der Freistaat den Bezirken in Form von Pauschalen 

diese Jugendhilfe ermöglichen. Er übernimmt diese Kosten sogar rückwirkend ab dem 

1. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2018. Natürlich sind diese Leistungen befristet, 

Frau Kollegin Kamm.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Warum?)

– Lassen Sie mich doch erst einmal ausreden. – Diese Beträge entsprechen einer am

bulanten Betreuung. Ich halte sie für sehr ausgewogen und gerecht,weil man sich für 

Mitte 2017 eine Evaluierung vorgenommen hat. Ich finde, es ist berechtigt zu schauen, 

welchen tatsächlichen Bedarf diese Evaluierung zeigt. Dann kann man immer noch 

weitersehen. Entscheidend und wesentlich ist, dass der Freistaat Bayern den Bezirken 

zwar unter die Arme greift, aber die Bezirke nicht in der Jugendhilfe beschneidet.

In diesem Zusammenhang ist es mir ganz wichtig zu erwähnen, dass man bei dem 

Gespräch zwischen Vertretern des Freistaats Bayern und der Bezirke zu der Auffas

sung gekommen ist, dass gemeinsames Ziel sein und bleiben muss, dass die Leistun

gen der Jugendhilfe mit dem Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich beendet sein soll

ten. Allerdings sind wir genau wie Sie, liebe Frau Kollegin, der Meinung, dass es im 

Einzelfall, wenn Jugendhilfebedarf gegeben ist, selbstverständlich eine weitere Unter
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stützung geben soll, eine ambulante Unterstützung oder eine Grundversorgung im 

Rahmen der Jugendsozialarbeit. Dies sollte bedarfsgerecht möglich sein.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, dass das 

Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden durchaus eine Verständigung ge

bracht hat. Das Ergebnis der anteiligen Kostenübernahme sowie dieselben Meinun

gen bezüglich der Ausrichtung der Jugendhilfe für junge volljährige Flüchtlinge zeigen, 

dass sich Freistaat Bayern und Bezirke sehr positiv geeinigt haben. Ich weiß nicht, 

wieso Sie immer wieder in dieser Art, mit dieser Schärfe Forderungen erheben. Ent

scheidend ist doch, dass tatsächlich Gespräche stattgefunden haben und dass es zu 

einer Aussprache und Entscheidung gekommen ist. Die Evaluierung wollen wir doch 

bitte abwarten, um Klarheit über die Bedarfs und Fallzahlen zu haben. Wir von der 

CSU sehen die Hausaufgaben als gemacht an und werden den Antrag selbstverständ

lich ablehnen.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bleiben Sie bitte am Rednerpult. Wir haben 

noch eine Zwischenbemerkung der Kollegin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist: Sind Sie denn 

nicht der Meinung, dass die fachliche Expertise der Jugendämter bei der Entschei

dung darüber gefragt ist, ob Hilfen zum ersten Tag des 18. Lebensjahres abgebrochen 

werden sollen oder nicht?

Die zweite Frage ist, wie Sie sich das vorstellen: Jemand ist in einer Maßnahme, viel

leicht in der ersten Hälfte der Abschlussklasse, möchte seinen Quali machen – und 

Sie brechen die Leistungen ab. Das führt automatisch dazu, dass der junge Mann, die 

junge Frau nicht mehr in der bisherigen Wohngruppe leben kann, sondern möglicher

weise auf die nächste Gemeinschaftsunterkunft verwiesen wird. Dort ist Lernen dann 

in der Tat nicht mehr möglich. Das, was vorher von den Lehrerinnen, den Sozialpäda
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gogen, den Ehrenamtlichen aufgebaut worden ist, reißen Sie durch Ihre starre Haltung 

einfach ein.

Michaela Kaniber (CSU): Liebe Frau Kollegin Kamm, ich kann Sie durchaus verste

hen, und ich habe Ihre Fragen auch sehr wohl verstanden. Aber gerade Sie von den 

GRÜNEN betonen doch immer wieder die Gleichberechtigung. Ich finde schon, dass 

den jungen Menschen diese Programme, die uns allen in den verschiedensten Spar

ten offenstehen, Ansporn sein sollten. Es besteht durchaus die Möglichkeit, in einer 

sozialpädagogisch begleiteten Wohnform zu leben; es ist doch alles möglich. Ich ver

stehe nicht, warum Sie immer über Skandale reden, die an den Haaren herbeigezo

gen sind. Kein Mensch bricht doch letztendlich die Unterstützung der jungen Men

schen ab. Ich stehe dazu: Es muss ein Miteinander sein; anders kann es nicht 

passieren, Frau Kollegin. Wenn alle – die Schulen, die Unternehmer draußen; wir 

haben wirklich tolle Unternehmer draußen, die Ausbildungsplätze zur Verfügung stel

len – zusammenhalten, kann es gelingen. Das A und O muss es sein, den jungen 

Menschen diese Anreize zu geben. Wir haben sie ja; wir wollen, dass die jungen Men

schen so schnell wie möglich aus der Jugendhilfe herauskommen und ein eigenstän

diges Leben führen. – Wir reden heute nicht einmal aneinander vorbei. Ich glaube 

aber, Sie wollen mir einfach nicht glauben, dass alles gegeben ist und dass es durch

aus gut läuft.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Jetzt darf ich Frau Kolle

gin Weikert für die Fraktion der SPD aufrufen. Bitte schön, Frau Kollegin.

Angelika Weikert (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ihre Argumen

te, Frau Kollegin Kaniber, überzeugen auch heute nicht, sosehr Sie sich bemühen. Sie 

haben in vielen Sitzungen des Sozialausschusses, in denen wir dieses Thema disku

tiert haben, nicht überzeugt und überzeugen eben auch heute nicht. Ihre Rede, Frau 
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Kollegin Kaniber, war voller Widersprüche. Ich versuche, diese Widersprüche aufzu

zeigen.

Erstens haben Sie von Gleichberechtigung gesprochen. Der Hintergrund dieses An

trags und auch des Begehrens der SPD – die GRÜNEN wissen, dass die SPD das 

auch oft gefordert hat; SPD und GRÜNE haben da gleichlautende Forderungen – ist 

das Thema Gleichberechtigung: Jugendhilfe – hören Sie doch einmal zu – ist im Sozi

algesetzbuch festgeschrieben. Die Jugendhilfe für junge Volljährige ist im Sozialge

setzbuch ausdrücklich vorgesehen. Wenn Sie also von Gleichberechtigung reden, soll

ten Sie wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland die UNKinderrechtskonvention 

unterschrieben hat und alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland nach dieser Un

terschrift gleich behandelt werden müssen.

(Beifall bei der SPD)

Das ist schon mal der erste Widerspruch, wenn Sie über Gleichberechtigung reden. 

Ein Jugendlicher hat einen gesetzlichen Anspruch auf Jugendhilfe, egal woher er 

kommt.

Ein Zweites ergibt sich im Prinzip aus dem Geist des Sozialgesetzbuches: Jugendli

cher ist man nicht nur bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, sondern eine be

stimmte Zeitspanne lang. Nicht jeder Jugendlicher, nicht jede Jugendliche kann sich 

mit Beginn des 18. Lebensjahres wirklich gleich für ein selbstständiges Leben ohne 

Unterstützung verantwortlich fühlen.

(Beifall bei der SPD)

Kein Elternpaar wird sein Kind am Beginn des 18. Lebensjahres vor die Tür setzen 

und alle Unterstützungsleistungen einstellen nach dem Motto: So, jetzt bist du 18.

Ihr drittes Missverständnis, Frau Kollegin Kaniber, liegt über der ganzen Diskussion:

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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Ich finde es ein bisschen unhöflich, dass Sie sich während meiner Rede jetzt wirklich 

dauernd unterhalten. Aber ich mache trotzdem weiter. – Wir im Sozialausschuss wer

den uns in den nächsten Wochen noch erheblich streiten über Ihr permanentes Miss

trauen gegenüber Jugendämtern und gegenüber allen, die mit jugendlichen unbeglei

teten Flüchtlingen zu tun haben. Sie sprechen von der Verhinderung restriktiver 

Vorgaben. Ich sage Ihnen noch einmal: Die Gewährung von Jugendhilfe in einem Ju

gendhilfeplan wird über die Jugendämter mit dem einzelnen Jugendlichen festgelegt. 

Wenn Sie sagen, Sie wollen eine Ausuferung von Restriktionen verhindern, zeigt das 

klar Ihr Misstrauen gegenüber allen Jugendämtern in Bayern. Das halte ich für ziem

lich unverfroren.

(Beifall bei der SPD)

Das nächste Missverständnis möchte ich auch gerne aus der Welt schaffen. Es gibt 

keine pauschale Jugendhilfe. Es gibt auch keine pauschale Jugendhilfe für junge 

Flüchtlinge. In meinem Verein wird übrigens eine Jugendhilfe für junge Flüchtlinge ge

nehmigt. Ich lade Sie gerne ein, sich das anzuschauen. Diese Flüchtlinge leben in ei

genen Wohnungen, haben eine Ausbildung begonnen und verdienen zum großen Teil 

ihren Lebensunterhalt selbst. Das ist ein anderes Thema. Über die Förderung muss 

noch einmal gesprochen werden. Weil wir heute noch einen weiteren Tagesordnungs

punkt haben, kann ich da noch deutlicher darauf eingehen. Zum größten Teil verdie

nen diese jungen Flüchtlinge ihren Lebensunterhalt selbst. Sie brauchen wöchentlich 

nur noch etwa zwei oder drei Fachleistungsstunden. Sie brauchen noch etwa drei bis 

sieben Monate, um das richtig auf den Weg zu bringen, was vorher durch viel Engage

ment und Kostenaufwand auf die richtige Bahn gesetzt wurde. Dieses Missverständnis 

haben Sie bisher noch nicht aus der Welt geräumt.

Zu guter Letzt möchte ich Folgendes sagen, und bitte denken Sie darüber genau 

nach: Eine gezielte Jugendhilfe – diese wird in Bayern von den Jugendämtern geneh

migt und von den Sozialpädagogen und den jeweiligen Trägern der Jugendhilfe ver

antwortungsvoll ausgeführt – ist allemal besser als Fußfesseln.
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(Beifall bei der SPD und den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Für die Fraktion der FREIEN WÄHLER 

hat der Kollege Dr. Fahn das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Frau Präsidentin, meine Damen und Her

ren! Wir haben über diesen Antrag und diese Thematik schon öfters gesprochen. Den

noch ist es gut, dass wir auch heute darüber sprechen. Der Freistaat soll die gesam

ten Kosten nicht nur bis zum 18., sondern bis zum 21. Lebensjahr tragen. Betroffen 

sind etwa 10.500 minderjährige und junge volljährige Flüchtlinge. Zwar übernimmt der 

Freistaat einen Kostenanteil für die jungen Volljährigen. Dieses Argument wird der 

Staatssekretär vorbringen. Dieses Ergebnis haben wir uns aber nicht gewünscht. Herr 

Staatssekretär, Sie wissen auch, dass sich die kommunalen Spitzenverbände eben

falls eine andere Lösung gewünscht haben, weil alle anderen Bundesländer die Kos

ten komplett erstatten. Das müssen Sie zugeben. Wenn alle anderen Bundesländer 

die Kosten erstatten, stellt sich die Frage: Wieso tut dies Bayern nicht? Bayern über

nimmt bisher nur ein Drittel der Kosten. Das müssen wir ganz klar sagen. Deswegen 

werden wir dem Antrag der GRÜNEN natürlich zustimmen. Es geht darum, die Kosten 

der Kommunen zu reduzieren.

Im Vorfeld wurde angekündigt, dass die Bezirksumlagen sinken würden. Dies ist je

doch nicht der Fall. In Unterfranken ist die Bezirksumlage sogar erhöht worden. Wir, 

die FREIEN WÄHLER, sprechen dieses Problem an und denken weiter. Daher ist für 

uns die Resolution des Bezirkstags der Oberpfalz vom 20.10.2016 wichtig. In dieser 

Resolution wurde Folgendes einstimmig beschlossen: Der Bezirk Oberpfalz sieht den 

Freistaat in der Pflicht, die Kosten der Jugendhilfe unabhängig vom Alter der hilfebe

dürftigen jungen Flüchtlinge voll zu übernehmen. Darüber hinaus hält er es für not

wendig, die gesetzlichen Regelungen im System der Kinder und Jugendhilfe sowie 

die Kriterien für eine bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung insbesondere der 

jungen Volljährigen zu überprüfen und der besonderen Situation anzupassen. Der 

zweite Punkt der Resolution der Oberpfalz ist richtig und gut. Diese Anpassung müs
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sen wir ohne Denkverbote angehen. Nach Ansicht der FREIEN WÄHLER ist in diesem 

Bereich vonseiten des Bundes noch zu wenig geschehen. Es darf hier keine Denkver

bote geben.

Die Staatsministerin Müller sagte dazu: Auf Bundesebene ist unser Ziel weiterhin, ver

besserte Steuerungsmöglichkeiten für die Kommunen zu erreichen. Wir, die FREIEN 

WÄHLER, finden genau diesen Punkt sehr wichtig. Wir haben vor allem die Kommu

nen im Auge. Deswegen fordern wir, dass die Bundesregierung verbesserte Steuer

ungsmöglichkeiten für die Kommunen durchsetzt. Am 01.06.2016 ist in der Sitzung 

des Sozialausschusses von der Gründung eines Gesprächsforums Übergangsma

nagement gesprochen worden. Hier sollte es darum gehen, neue Wege zu finden, 

damit Kommunen Jugendhilfemaßnahmen auch wieder einfach beenden können. Die 

Ergebnisse hierzu haben wir bisher noch nicht gehört. Diese würden wir gerne erfah

ren.

Frau Kaniber, Sie haben die Evaluierung angesprochen. Das stimmt. Diese soll 

Mitte 2017 kommen. Wir warten, was in dieser Evaluierung präsentiert werden wird. 

Danach lässt sich feststellen, ob es sinnvoll ist, so vorzugehen, wie im Antrag der 

GRÜNEN gefordert. Wir werden dem Antrag der GRÜNEN zustimmen. Es geht um die 

Kostenentlastung der Kommunen. Das ist auch im Sinne der Bezirke. Für uns ist die 

Betreuung der jungen Volljährigen auch eine gesamtstaatliche Aufgabe. Ich habe vor

hin beim Thema Integration bereits gesagt, dass das eine gesamtstaatliche Aufgabe 

ist. Unserer Meinung nach muss der Freistaat hier voll entlasten. Unter den verschie

denen Projekten, die für Jugendliche gestartet worden sind, gibt es beispielhafte Pro

jekte wie im Landkreis ErlangenHöchstadt. Damit hat sich bereits die Kinderkommis

sion beschäftigt.Diese Projekte sollten wir uns konkreter anschauen, um Impulse zu 

erhalten. Insgesamt ist es für uns wichtig, dass dem Antrag der GRÜNEN zugestimmt 

wird. Mit dem Antrag werden die Entlastung der Bezirke und damit die Entlastung der 

Kommunen erreicht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Für die Staatsregierung hat Herr Staats

sekretär Hintersberger um das Wort gebeten. Bitte schön, Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Sozialministerium): Sehr geehrte Frau Prä

sidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kollege Fahn, ich greife Ihr letztes Plädoyer 

auf: Die Integration der geflüchteten Menschen mit Bleibeperspektive in unserem Land 

ist in der Tat eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Jedoch verstehe ich Ihre 

Logik nicht. Sie sagen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber der Staat 

soll zu 100 % zahlen.

(Beifall bei der CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, hört man Ihnen zu, so entsteht manchmal der Ein

druck, dass es außerhalb der Jugendhilfe keinerlei Unterstützung für junge Volljährige 

mehr gibt. Das ist falsch. Ich versichere Ihnen, nicht allein die Jugendhilfe kümmert 

sich um junge Menschen, die sich bei uns integrieren wollen und sollen. Ich möchte 

von Anfang an gleich deutlich machen: Allen Trägern, die im Bereich der Jugendhilfe 

seit Herbst 2015 unwahrscheinlich engagiert, mit viel, viel Herzblut und menschlicher 

Leidenschaft diese Aufgabe angegangen sind und weiter angehen, gilt ein großes und 

dickes Dankeschön und großer Respekt. Ich möchte dies deutlich machen. Ohne die

ses Engagement und ohne diese große Leidenschaft wäre vieles nicht so positiv ge

laufen.

(Beifall bei der CSU)

Neben der Jugendhilfe gibt es noch weitere, vielfältige Unterstützung. Als Beispiel 

seien hier die Jugendmigrationsdienste genannt. Liebe Kollegin Kamm, hier sind ins

besondere auch die Arbeitsverwaltung und die Jobcenter zu nennen. Diese haben in 

den letzten Monaten mit großer Leistungsbereitschaft diese Aufgabenbereiche über

nommen. Ich sage dies auch als Mitglied des Verwaltungsrates der BA. Es wird nicht 

nur viel Geld in die Hand genommen. Wenn ich an die Jugendberufsagenturen denke, 

dann werden auch neue Strukturen aufgebaut.
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(Christine Kamm (GRÜNE): Aber der Schulabschluss muss doch erst da sein!)

Hierdurch sollen den jungen Volljährigen zusätzliche Strukturen und Managementim

pulse gegeben werden. Die Handwerkskammern, die Industrie und Handelskammern, 

die Berufsschulen mit den Integrationsklassen, die Jugendsozialarbeit, die arbeitswelt

bezogene Jugendsozialarbeit und die vielen, vielen ehrenamtlichen freiwilligen Hel

ferkreise – diese sind bisher noch nicht genannt worden – von den Pfarrgemeinden 

bis zu den verschiedenen Initiativen unterstützen hier.Durch Ihren Antrag ist der Ein

druck zu gewinnen, der Freistaat würde den Kommunen keine Unterstützung bei der 

Versorgung junger Menschen, die zu uns kommen, zur Verfügung stellen. Ich sage 

wie schon beim letzten Tagesordnungspunkt, Herr Kollege Fahn: Dies ist nicht richtig. 

Lassen Sie mich ein paar Zahlen nennen:

Erstens. Der Freistaat erstattet seinen Kommunen sämtliche Kosten, spitz abgerech

net, für unbegleitete Minderjährige. Hierfür hat das Hohe Haus für das Haushalts

jahr 2016 über 630 Millionen Euro veranschlagt, weil im Vergleich mit den anderen 

15 Bundesländern mit Abstand die größte Zahl junger unbegleiteter Flüchtlinge nach 

Bayern gekommen ist. Für das Jahr 2017 wurden dafür 364 Millionen Euro im Haus

halt veranschlagt.

Zweitens. Darüber hinaus haben wir den Kommunen 2016 10 Millionen Euro für Ver

waltungskosten – Herr Kollege Fahn, hören Sie zu! – im Zusammenhang mit unbeglei

teten Minderjährigen ausgezahlt. Auch für 2017 wurde der Betrag von 10 Millionen 

Euro vom Hohen Haus im Haushalt veranschlagt.

Drittens. Die Kollegin Kaniber hat es schon deutlich gesagt: Zu den Kosten der jungen 

Volljährigen haben wir mit den Kommunen, insbesondere mit den Bezirken, längst 

eine Einigung erzielt.

(Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Das stimmt doch nicht!)

Protokollauszug
102. Plenum, 25.04.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 13



Der Freistaat beteiligt sich bis Ende 2018 mit 112 Millionen Euro an diesen Kosten. 

Das sind immerhin 40 Euro pro Tag – nicht pro Woche oder pro Monat, sondern pro 

Tag! – für jeden unbegleiteten volljährigen Flüchtling. Das ist pro Monat ein Betrag von 

1.200 Euro. Da können Sie nicht sagen, das sei zu wenig oder das sei gar nichts. 

Diese Beträge müssen wir auch in Relation zu den Bedürfnissen der Bürgerinnen und 

Bürger setzen, die wir ebenso im Fokus behalten müssen, um die Akzeptanz und den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht zu gefährden, sondern im Gegenteil zu stabili

sieren und weiterzuentwickeln. Lassen Sie mich also auch diesen Punkt dementspre

chend deutlich betonen. Dies haben wir festgelegt. Mitte des Jahres kommt dies auf 

den Prüfstand bzw. wird evaluiert, ob diese Zahlen, was den tatsächlichen Bedarf an

belangt, passen oder ob korrigiert werden muss.

Es ist also beileibe nicht so, als würden unsere Kommunen mit den Kosten alleine ge

lassen. Der Freistaat Bayern weiß sehr wohl, was er an seinen Kommunen bei der Be

wältigung dieser großen Herausforderung hat. Wir werden unsere Kommunen weiter

hin sehr engagiert und kräftig unterstützen. Ich darf auf den Betrag im FAG verweisen, 

bei dem diese Kriterien ebenfalls eine Rolle spielen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidung, ob Jugendhilfeleistungen für junge 

Volljährige im Einzelfall erforderlich sind, obliegt dem Jugendamt.

(Christine Kamm (GRÜNE): Ja, also!)

Die Jugendhilfe ist eine kommunale Aufgabe im eigenen Wirkungskreis. Die Kommu

nen haben das Ruder selber in der Hand. Obwohl es sich um eine kommunale Aufga

be im eigenen Wirkungskreis handelt, unterstützen wir, wie vorher gesagt, in diesem 

Haushalt mit einem dreistelligen Millionenbetrag.

Es kann aber auch nicht sein, dass Jugendhilfeleistungen sozusagen als Selbstver

ständlichkeit erbracht werden, weil kein Wohnraum gefunden wird. Dies wäre falsch. 

Eine staatlich finanzierte Jugendhilfe ist kein Ersatz für Wohnraum. Es muss gelingen, 

die große Zahl junger Volljähriger in der Jugendhilfe zu reduzieren und sie im Rahmen 
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einer "ambulanten" Betreuung nach Erreichen der Volljährigkeit in einem Übergangs

management in die Selbstbestimmung zu entlassen.

Wie sehen die Zahlen aus? – Derzeit werden rund 5.000 unbegleitete Minderjährige 

und über 4.500 Volljährige von den bayerischen Jugendämtern versorgt. Ich nenne die 

Zahlen, damit Sie diese Größenordnung einmal gehört haben. Die Kommunen müs

sen auf Dauer zu einem vernünftigen Maß finden. Es handelt sich um Kapazitäten der 

Jugendhilfe. Diese Ressourcen, diese Gelder sind in erster Linie für Minderjährige ge

dacht. Auch das ist verantwortliches Handeln, liebe Kollegin Kamm.

Bei den älteren Unbegleiteten stehen Ziele wie gesellschaftliche, soziale und berufli

che Integration und ihre baldige Selbstständigkeit im Vordergrund. Auch hierzu verwei

se ich auf Frau Kollegin Kaniber. Sie brauchen eine Begleitung auf Zeit. Von daher ist 

das vorgesehene koordinierte Übergangsmanagement eine richtige Maßnahme. Die

ses muss frühzeitig aufgebaut werden, um die verschiedenen Akteure, von der Ar

beitsagentur über Jobcenter bis hin zum gesamten Bereich der Schulen und der beruf

lichen Bildung, in eine gelingende Integration einzubeziehen.

Dies ist unser Ansatz. Von daher ist es notwendig, hier deutlich zu machen: Nur wenn 

ein erzieherischer Bedarf besteht, soll Jugendhilfe im Einzelfall auch für junge Volljäh

rige geleistet werden können. Ansonsten ist dies im Rahmen eines Übergangsmana

gements mit vielen Akteuren zu leisten.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Zwischenbemerkung: Frau Kollegin 

Schmidt, bitte.

Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Sehr geehrter 

Herr Staatssekretär, ich halte Sie für einen Menschen, der das Fürsorgesystem für Ju

gendliche sehr wohl zu schätzen weiß und unterstützt. Ich weiß nicht, ob Ihnen be

wusst ist, Herr Staatssekretär, dass 80 % der Jugendlichen, die sehr spät in die Ju
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gendhilfe kommen – vielleicht erst mit 16, weil sie so spät aus Familien geholt werden 

–, noch über den 18. Geburtstag hinaus Betreuung, Eingliederungshilfe und Unterstüt

zung brauchen. Die unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen – wir haben uns heute 

die Projekte angeschaut – sind sehr spät in unsere Kultur und in ein anderes Erzie

hungssystem gekommen und erfahren eine andere berufliche Unterstützung. Da 

haben wir viele Helfer.

Ist Ihnen bewusst, dass sich die kommunale Familie dafür entschieden hat, weil sie 

sagt: Nicht nur unsere Jugendlichen, sondern auch die jugendlichen Flüchtlinge brau

chen weiter Unterstützung? Wir sind für weiche Lösungen. Man muss die Kommunen 

unterstützen. Letztendlich zahlen es die Kommunen; denn die Bezirke werden von 

den Kommunen finanziert. Sie sagen, sie übernehmen eine staatliche Aufgabe für Ju

gendliche, die nicht hier aufgewachsen sind. Von den Jugendlichen über 16 Jahren, 

die in die Jugendhilfe kommen, brauchen, wie gesagt, noch über 80 % Betreuung. 

Warum soll es da anders sein? Warum haben Sie Bedenken, dass wir und Ihre Ju

gendämter und Ihre Unterstützungsfamilie keinen weichen Übergang hinbekommen? 

Warum übernehmen wir als Freistaat Bayern nicht die Verantwortung dafür?

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Sozialministerium): Liebe Kollegin, ich 

denke ich habe dies ausgeführt. Wir übernehmen mit dem Anteil von rund 112 Millio

nen Euro sehr wohl Verantwortung, auch wenn es eine echte kommunale Aufgabe im 

eigenen Wirkungskreis ist. Das wird Mitte des Jahres evaluiert; ich sage das zum 

zweiten Mal.

Unsere Zielsetzung ist ganz klar: Es geht um das Zusammenwirken vieler Akteure, die 

im letzten Jahr und in den letzten Monaten diese Strukturen erst aufgebaut haben. Ich 

denke zum Beispiel an die Arbeitsagenturen oder an die Jugendberufsagenturen.Dies 

ist, wenn Sie so wollen, die begleitende ambulante Aufgabe, hier durchaus auch noch 
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im Übergang, was die volljährigen Jugendlichen mit 18 oder mit 19 Jahren anbelangt, 

aber nicht mehr mit der intensiven erzieherischen Maßnahme wie noch bei den Min

derjährigen.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Es liegen keine 

weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich darf bekannt 

geben, dass die CSUFraktion zu diesem Antrag namentliche Abstimmung beantragt 

hat.

(...)

Präsidentin Barbara Stamm: Wir kommen zur namentlichen Abstimmung über den 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/10665, der unter 

Tagesordnungspunkt 22 aufgerufen wurde. Die Urnen stehen bereit. Ich bitte, mit der 

Stimmabgabe zu beginnen. Die Abstimmung ist eröffnet. Fünf Minuten, bitte.

(Namentliche Abstimmung von 20.59 bis 21.04 Uhr)

Die Zeit ist um. Ich schließe die Abstimmung. Ich bitte darum, die Stimmkarten drau

ßen auszuzählen. Wir geben das Ergebnis wie immer zu einem späteren Zeitpunkt be

kannt. Ich bitte Sie, die Plätze wieder einzunehmen, damit wir mit der Sitzung fortfah

ren können.Jetzt gebe ich das Ergebnis des eben namentlich abgestimmten Antrags 

der GRÜNEN auf Drucksache 17/10665 betreffend "Staatliche Finanzierung der Ju

gendhilfekosten für unbegleitete junge Flüchtlinge auch nach Erreichen der Volljährig

keit sicherstellen" bekannt. Mit Ja haben 58 und mit Nein 76 gestimmt. Stimmenthal

tungen gab es keine. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 7)
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